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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Fünftes Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes 
(5. TKG-Änderungsgesetz - 5. TKGÄndG) 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 107. Sitzung am 27. Juni 2019 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Verkehr und digitale 

Infrastruktur – Drucksache 19/11180 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgeset-

zes (5. TKG-Änderungsgesetz – 5. TKGÄndG)

– Drucksache 19/6336 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 20.09.19 

Erster Durchgang: Drs. 506/18



Artikel 1 wird wie folgt gefasst:

‚Artikel 1

Änderung des Telekommunikationsgesetzes

Das Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2230) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 77p die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 77q Vorausschau zum Mobilfunknetzausbau 

§ 77r Verordnungsermächtigung“. 

2. § 45n wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. über die tatsächliche, standortbezogene Mobilfunknetzabdeckung, einschließlich einer 
Kartendarstellung zur aktuellen Netzabdeckung.“ 

b) Nach Absatz 8 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Bundesnetzagentur veröffentlicht auf ihrer Internetseite die von den 
Mobilfunknetzbetreibern übermittelten Informationen über die tatsächliche, standortbezogene 
Mobilfunknetzabdeckung, einschließlich lokaler Schwerpunkte für Verbindungsabbrüche bei der 
Sprachtelefonie.“ 

3. § 77a wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Informationen, welche die Bundesnetzagentur für einen oder mehrere dieser Zwecke erhält, gibt 
sie auf Anfrage in weiterverarbeitungsfähigem Format an das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur für allgemeine Planungen zur Verbesserung der Versorgung mit 
Diensten über öffentliche Versorgungsnetze weiter.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Bundesnetzagentur verlangt von Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze, die über Einrichtungen verfügen, die zu Telekommunikationszwecken genutzt 
werden können, diejenigen Informationen, die für die Erstellung einer detaillierten Übersicht 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 über Art, gegenwärtige Nutzung und geografische Lage des 
Standortes und der Leitungswege dieser Einrichtungen erforderlich sind.“ 

c) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie Gebietskörperschaften 
haben für allgemeine Planungs- und Förderzwecke einen Anspruch auf Einsichtnahme in den 
Infrastrukturatlas nach Absatz 1 Satz 1.“
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4. Dem § 77i Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Anträge können insbesondere dann unzumutbar sein, soweit durch die zu koordinierenden 
Bauarbeiten ein geplantes öffentlich gefördertes Glasfasernetz, das einen diskriminierungsfreien, 
offenen Netzzugang zur Verfügung stellt, überbaut würde.“ 

5. § 77m wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann die Informationen, 
die es im Verfahren nach § 77a Absatz 1 Satz 2 erhalten hat, verarbeiten und auf Antrag den am 
Ausbau von öffentlichen Versorgungsnetzen Beteiligten Einsicht in die verarbeiteten 
Informationen gewähren. Für die Verwendung der nach Satz 1 gewonnenen Informationen gilt 
Absatz 1 entsprechend.“ 

6. Nach § 77p wird folgender § 77q eingefügt:

„§ 77q 

Vorausschau zum Mobilfunknetzausbau

(1) Die durch Rechtsverordnung nach § 77r bestimmte Stelle kann geografische Erhebungen 
zum Zwecke der Erstellung einer Übersicht im Sinne einer Vorausschau des Ausbaus der für den 
Mobilfunk bestimmten öffentlichen Telekommunikationsnetze in dem durch Rechtsverordnung nach 
§ 77r bestimmten Umfang und in den durch Rechtsverordnung nach § 77r bestimmten zeitlichen 
Abständen durchführen.

(2) Die durch Rechtsverordnung nach § 77r bestimmte Stelle kann von Eigentümern oder 
Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze oder Telekommunikationslinien diejenigen 
Informationen verlangen, die für die Erstellung der Übersicht nach Absatz 1 erforderlich sind. 

(3) Die durch Rechtsverordnung nach § 77r bestimmte Stelle kann Gebietskörperschaften für 
allgemeine Planungs- und Förderzwecke Einsicht in die Vorausschau nach Absatz 1 gewähren. 
Näheres regelt die durch Rechtsverordnung nach § 77r bestimmte Stelle in 
Einsichtnahmebedingungen, die der vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur bedürfen. In den Einsichtnahmebedingungen ist sicherzustellen, dass die 
Informationen unter Wahrung der öffentlichen Sicherheit und unter Wahrung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen vertraulich behandelt werden.“ 

7. Nach § 77q wird folgender § 77r eingefügt:

„§ 77r 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates die für die geografischen Erhebungen nach § 77q Absatz 1 zuständige 
Stelle sowie Umfang und zeitliche Abstände der Aktualisierung der Übersicht nach § 77q Absatz 1 zu 
bestimmen.“

Drucksache 382/19-3-



8. § 126 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach Absatz 2 kann nach Maßgabe des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld von mindestens 1 000 Euro bis höchstens 10 
Millionen Euro festgesetzt werden.“ 

9. § 127 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden die Wörter „einschließlich Informationen über die 
tatsächliche, standortbezogene Netzabdeckung nach § 45n Absatz 8 Satz 2,“ angefügt. 

b) Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) Die Bundesnetzagentur stellt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und 
dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Daten zum tatsächlichen, 
standortbezogenen Ausbau der Mobilfunknetze nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung 
mit § 45n Absatz 8 Satz 2, insbesondere Daten zu lokalen Schwerpunkten für 
Verbindungsabbrüche bei der Sprachtelefonie, einschließlich unternehmensbezogener Daten und 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, in einem weiterverarbeitungsfähigen Format zur 
Verfügung, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Zu 
den gesetzlichen Aufgaben zählt auch die Erstellung von Netzabdeckungskarten unter Wahrung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.“ 

10. § 149 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 

„12. einer vollziehbaren Anordnung nach § 60 Absatz 2 Satz 1, die 

a) der Gewährleistung flächendeckend angemessener und ausreichender 
Telekommunikationsdienstleistungen dient, oder 

b) einen anderen als unter Buchstabe a genannten Inhalt aufweist, 

zuwiderhandelt,“. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 

„1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 12 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu einer 
Million Euro, abweichend hiervon bei einer juristischen Person oder 
Personenvereinigung mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 50 
Millionen Euro mit einer Geldbuße bis zu 2 Prozent des durchschnittlichen 
Jahresumsatzes; bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahresumsatzes ist der 
weltweit erzielte Umsatz aller Unternehmen im Sinne des § 3 Nummer 29 der letzten 
drei Geschäftsjahre, die der Behördenentscheidung vorausgehen, zugrunde zu legen; 
der durchschnittliche Jahresumsatz kann geschätzt werden,“. 

bb) Die bisherigen Nummern 1 bis 5 werden die Nummern 2 bis 6.‘
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